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 Veröffentlicht am 20.12.2022

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Musger als Vorsitzenden sowie die

Hofräte und die Hofrätin Mag. Wurzer, Mag. Dr. Wurdinger, Mag. Wessely-Kristöfel und Dr. Parzmayr als weitere

Richter in der Rechtssache der klagenden Partei N* F*, vertreten durch Mag. Rainer Ebert, Rechtsanwalt in Hollabrunn,

gegen die beklagte Partei D* A*, vertreten durch die Claus & Berthold Rechtsanwaltspartnerschaft KG in Mistelbach,

wegen Ehescheidung, über (richtig:) den Rekurs, den Revisionsrekurs und die außerordentliche Revision der beklagten

Partei gegen den Beschluss und das (Teil-)Urteil des Landesgerichts Korneuburg (als Berufungs- und Rekursgericht)

vom 14. Juli 2022, GZ 20 R 149/22k-94, den

Beschluss

gefasst:

Spruch

1. Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO

zurückgewiesen.1. Die außerordentliche Revision wird gemäß Paragraph 508 a, Absatz 2, ZPO mangels der

Voraussetzungen des Paragraph 502, Absatz eins, ZPO zurückgewiesen.

2. Der in der Revision enthaltene Rekurs wird zurückgewiesen.

3. Der Revisionsrekurs wird zurückgewiesen.

Begründung:

Rechtliche Beurteilung

[1]       1. Das Berufungsgericht sprach dem Inhalt nach mit (richtig:) Teilurteil die Scheidung der Ehe der Parteien aus

dem Verschulden des Beklagten (§ 49 EheG) aus (vgl zur Zulässigkeit RS0040735) und erklärte diesbezüglich die

ordentliche Revision für nicht zulässig. [1] 1. Das Berufungsgericht sprach dem Inhalt nach mit (richtig:) Teilurteil die

Scheidung der Ehe der Parteien aus dem Verschulden des Beklagten (Paragraph 49, EheG) aus vergleiche zur

Zulässigkeit RS0040735) und erklärte diesbezüglich die ordentliche Revision für nicht zulässig.

[2]       Das als außerordentliche Revision umzudeutende und zu behandelnde Rechtsmittel des Beklagten, der irrig eine

Abänderung des Rechtsmittelzulässigkeitsausspruchs des Berufungsgerichts anstrebt (RS0110049), ist mangels

erheblicher Rechtsfragen im Sinn des § 502 Abs 1 ZPO nicht zulässig. Dies bedarf gemäß § 510 Abs 3 Satz 3 ZPO keiner

weiteren Begründung. [2] Das als außerordentliche Revision umzudeutende und zu behandelnde Rechtsmittel des

Beklagten, der irrig eine Abänderung des Rechtsmittelzulässigkeitsausspruchs des Berufungsgerichts anstrebt

(RS0110049), ist mangels erheblicher Rechtsfragen im Sinn des Paragraph 502, Absatz eins, ZPO nicht zulässig. Dies

bedarf gemäß Paragraph 510, Absatz 3, Satz 3 ZPO keiner weiteren Begründung.

[3]       2. Das Berufungsgericht erachtete die Frage der Mitschuld der Klägerin und die allfällige Gewichtung der
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Verschuldensanteile noch als erörterungsbedürftig (vgl RS0040735) und hob mit Beschluss den Ausspruch des

Erstgerichts, dass (auch) die Klägerin ein Verschulden an der Zerrüttung der Ehe treKe, auf. [3] 2. Das Berufungsgericht

erachtete die Frage der Mitschuld der Klägerin und die allfällige Gewichtung der Verschuldensanteile noch als

erörterungsbedürftig vergleiche RS0040735) und hob mit Beschluss den Ausspruch des Erstgerichts, dass (auch) die

Klägerin ein Verschulden an der Zerrüttung der Ehe treffe, auf.

[4]       Auch gegen diesen Teil der Entscheidung richtet sich das als „Revision“ bezeichnete Rechtsmittel des Beklagten.

Insofern liegt ein Rekurs gegen einen Aufhebungsbeschluss des Berufungsgerichts vor, der absolut unzulässig ist:

[5]       Nach § 519 Abs 1 Z 2 ZPO ist gegen einen Beschluss der zweiten Instanz, mit dem ein erstinstanzliches Urteil

aufgehoben und dem Erstgericht eine neuerliche, nach Ergänzung des Verfahrens zu fällende Entscheidung

aufgetragen wurde, der Rekurs nur dann zulässig, wenn das Berufungsgericht dies ausgesprochen hat; in diesem Fall

ist auch kein außerordentlicher Rekurs möglich (RS0043898). Im Anlassfall ist ein Ausspruch des Berufungsgerichts,

dass gegen den Aufhebungsbeschluss der Rekurs an den Obersten Gerichtshof zulässig sei, nicht erfolgt. Auch aus der

Beschlussbegründung ist kein Zulassungswille des Berufungsgerichts im Sinn des § 519 Abs 1 Z 2 ZPO wegen

Vorliegens der Voraussetzungen nach § 502 ZPO erkennbar (§ 519 Abs 2 ZPO), aus dem geschlossen werden könnte,

dass ein Ausspruch über die Zulässigkeit des Rekurses an den Obersten Gerichtshof im Spruch des

Aufhebungsbeschlusses bloß versehentlich unterblieben wäre (vgl RS0043986 [T10]). [5] Nach Paragraph 519, Absatz

eins, ZiKer 2, ZPO ist gegen einen Beschluss der zweiten Instanz, mit dem ein erstinstanzliches Urteil aufgehoben und

dem Erstgericht eine neuerliche, nach Ergänzung des Verfahrens zu fällende Entscheidung aufgetragen wurde, der

Rekurs nur dann zulässig, wenn das Berufungsgericht dies ausgesprochen hat; in diesem Fall ist auch kein

außerordentlicher Rekurs möglich (RS0043898). Im Anlassfall ist ein Ausspruch des Berufungsgerichts, dass gegen den

Aufhebungsbeschluss der Rekurs an den Obersten Gerichtshof zulässig sei, nicht erfolgt. Auch aus der

Beschlussbegründung ist kein Zulassungswille des Berufungsgerichts im Sinn des Paragraph 519, Absatz eins, ZiKer 2,

ZPO wegen Vorliegens der Voraussetzungen nach Paragraph 502, ZPO erkennbar (Paragraph 519, Absatz 2, ZPO), aus

dem geschlossen werden könnte, dass ein Ausspruch über die Zulässigkeit des Rekurses an den Obersten Gerichtshof

im Spruch des Aufhebungsbeschlusses bloß versehentlich unterblieben wäre vergleiche RS0043986 [T10]).

[6]       Der in der „Revision“ enthaltene Rekurs ist daher zurückzuweisen.

[7]       3. Das Erstgericht sprach dem Beklagten als Gegner der gefährdeten Partei Kosten eines vorangegangenen

Sicherungsverfahrens zu.

[8]       Dem gegen den 383,40 EUR übersteigenden Kostenzuspruch gerichteten Rechtsmittel der Klägerin als

gefährdeter Partei im Sicherungsverfahren gab das Gericht zweiter Instanz als Rekursgericht Folge und hob den

angefochtenen Zuspruch der Kosten ersatzlos auf. Es sprach aus, dass der Revisionsrekurs gemäß § 528 Abs 2 Z 3 ZPO

jedenfalls unzulässig sei. [8] Dem gegen den 383,40 EUR übersteigenden Kostenzuspruch gerichteten Rechtsmittel der

Klägerin als gefährdeter Partei im Sicherungsverfahren gab das Gericht zweiter Instanz als Rekursgericht Folge und hob

den angefochtenen Zuspruch der Kosten ersatzlos auf. Es sprach aus, dass der Revisionsrekurs gemäß Paragraph 528,

Absatz 2, Ziffer 3, ZPO jedenfalls unzulässig sei.

[9]       Der dagegen erhobene Revisionsrekurs des Beklagten ist zurückzuweisen. Rechtsmittel an den Obersten

Gerichtshof gegen Entscheidungen des Gerichts zweiter Instanz im Kostenpunkt sind ausnahmslos unzulässig (§ 528

Abs 2 Z 3 ZPO; vgl RS0044228; RS0044233; RS0053407). [9] Der dagegen erhobene Revisionsrekurs des Beklagten ist

zurückzuweisen. Rechtsmittel an den Obersten Gerichtshof gegen Entscheidungen des Gerichts zweiter Instanz im

Kostenpunkt sind ausnahmslos unzulässig (Paragraph 528, Absatz 2, ZiKer 3, ZPO; vergleiche RS0044228; RS0044233;

RS0053407).

Textnummer

E137088

European Case Law Identifier (ECLI)

ECLI:AT:OGH0002:2022:0010OB00239.22M.1220.000

Im RIS seit

23.01.2023

Zuletzt aktualisiert am

https://www.jusline.at/entscheidung/451646
https://www.jusline.at/entscheidung/451646
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/519
https://www.jusline.at/entscheidung/399129
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/519
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/502
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/519
https://www.jusline.at/entscheidung/445307
https://www.jusline.at/entscheidung/399129
https://www.jusline.at/entscheidung/445307
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/528
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/528
https://www.jusline.at/entscheidung/443558
https://www.jusline.at/entscheidung/429057
https://www.jusline.at/entscheidung/466885
https://www.jusline.at/entscheidung/443558
https://www.jusline.at/entscheidung/429057
https://www.jusline.at/entscheidung/466885


23.01.2023

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

http://www.ogh.gv.at
file:///

	TE OGH 2022/12/20 1Ob239/22m
	JUSLINE Entscheidung


